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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.08.1989

Norm

StGB §3 B6

StGB §6 C

StGB §88 C

Rechtssatz

Motorsportlichen Wettkämpfen, bei denen es regelmäßig auf eine Maximierung der nach den gegebenen Umständen

die Kontrolle über das Fahrzeug noch gewährleistenden Fahrgeschwindigkeit ankommt, wohnt ein arttypisches Risiko

inne, dessen (selbst regelwidrige) Aktualisierung dann noch als sozialadäquat zulässig anzusehen ist, wenn der

unfallsauslösende Regelverstoß als mit der betre enden Sportart üblicherweise verbundene, praktisch unvermeidbare

Fehlleistung allgemein hingenommen werden muß.
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